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Zahlung einer Waisenrente nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
Anerkennung eines Praktikums zwischen Abitur und Studiumsbeginn als 
Ausbildung 

 
Rundschreiben L 
Nr.    087/2012 
vom 23.07.2012 
 
2.30.06, 2.27.00 

  
 
 
 
An die 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
landwirtschaftlichen Alterskassen 
 
 
Das Sozialgericht Trier hat mit Urteil vom 21.05.2012, Az. S 2 LW 5/12, entschieden, 
dass ein Praktikum, das zwischen der Erlangung des Abiturs und dem Beginn des 
Studiums absolviert wird, als Ausbildung anerkannt wird, auch wenn es für den be-
rufsqualifizierenden Abschluss nicht zwingend erforderlich ist. 
 
In dem dem Urteil zugrunde liegenden Fall hatte die Klägerin im März 2010 ihr Abitur 
bestanden. Das Lehramtstudium konnte erst zum Wintersemester am 1. Oktober 
2010 begonnen werden. Vom 12.04. bis zum 12.05.2010 absolvierte die Klägerin 
daher ein Praktikum an einer Förderschule. 
 
Während des Lehramtstudiums müssen vier schulische Orientierungspraktika, die 
sog. „OP 1 bis OP 4“, abgelegt werden, die u. a. der Entwicklung und Planung von 
Unterricht und der Orientierung in der Schullandschaft dienen sollen. 
 
Die Universität hatte das Praktikum der Klägerin im Übergangszeitraum als „OP 1“ 
anerkannt und empfiehlt außerdem angehenden Studierenden die Absolvierung ei-
nes „OP“ noch vor der Aufnahme des Studiums. 
 
Gem. § 15 ALG i. V. m. § 48 Abs. 4 SGB VI besteht ein Anspruch auf Waisenrente 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn sich die Waise in einer Schul- oder 
Berufsausbildung oder in einem Übergangszeitraum zwischen zwei Ausbildungsab-
schnitten von höchsten vier Kalendermonaten befindet. 
 
Die Beklagte erkannte das Praktikum nicht als anspruchsbegründend an, da ein sol-
ches nur zu einer Ausbildung i. S. d. § 48 Abs. 4 SGB VI zähle, wenn es für den be-
rufsqualifizierenden Abschluss erforderlich sei.  
 
Die Waisenrente wurde somit von der Beklagten während des Übergangszeitraumes 
vom 01.04.2010 bis zum 30.09.2010 nicht gewährt. 
 
Das SG Trier betont, dass es sich bei dem absolvierten Praktikum nicht lediglich um 
eine nützliche, der Persönlichkeit dienende, wünschenswerte, sinnvolle Nutzung ei-
nes Übergangszeitraums handele. Es sei vielmehr ein qualifizierter Erkenntniser-
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werb, der auch von der Universität anerkannt wurde. Die Tatsache, dass die Durch-
führung des Praktikums für die Aufnahme zum Studium nicht zwingend erforderlich 
war, stehe dem nicht entgegen. 
 
Bei der Anerkennung des vom 12.04. bis zum 12.05.2010 durchgeführten Praktikums 
als Ausbildung i. S. d. § 48 Abs. 4 SGB VI liegt folglich kein Übergangszeitraum von 
mehr als vier Kalendermonaten vor (Übergangszeitraum = Juni bis September 2010), 
so dass das SG Trier der Klage stattgegeben hat. 
 
Die Regelungen des § 48 SGB VI, der gem. § 15 ALG in der Alterssicherung der 
Landwirte gilt, sind mit denen des § 67 SGB VII (landwirtschaftliche Unfallversiche-
rung) inhaltlich identisch. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.  
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Zindel 
 
Anlage 
Urteil des SG Trier vom 21.05.2012, Az.: S 2 LW 5/12 
 
 
 










